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Detaillierte Aufstellung der Änderungen bezüglich Fahren ab 17 Jahren. 

Neue Regelung in der VZV 

Art. 6 Abs. 1 

Das Mindestalter zum Führen von Motorfahrzeugen beträgt für: 

cbis. die Kategorien B und BE: 17 Jahre; 

Art. 22 Abs. 1bis 

Gesuchsteller um einen Führerausweis der Kategorie B, die den Lernfahrausweis vor dem 

zurückgelegten 20. Altersjahr erworben haben, müssen diesen seit mindestens einem Jahr 

besitzen, um zur praktischen Führerprüfung zugelassen zu werden. Dies gilt nicht für Lernende 

der beruflichen Grundbildung «Strassentransportfachfrau/Strassentransportfachmann EFZ». 

 

Praktische Hinweise und Übergangsbestimmungen 

Personen mit Jahrgang 2003 

Ab dem 1. Januar 2021 können 17-Jährige den Lernfahrausweis für Personenwagen (Kat. B) 

erhalten. Wer den Lernfahrausweis vor dem 20. Geburtstag erwirbt, muss ihn mindestens zwölf 

Monate besitzen, um zur praktischen Führerprüfung zugelassen zu werden. Dies hat der 

Bundesrat am 14. Dezember 2018 beschlossen. 

Damit Neulenkende des Jahrgangs 2003 die praktische Führerprüfung weiterhin mit 18 Jahren 

absolvieren können, hat der Bundesrat am 3. Juli 2019 das Übergangsrecht zur Änderung vom 

14. Dezember 2018 ergänzt. 

Konkret können Personen mit Jahrgang 2003 den Lernfahrausweis der Kategorie B ab dem 

1. Januar 2021 mit 17 Jahren erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass sie die Prüfung der 

Basistheorie bestanden haben. Diese Prüfung können sie frühestens im Dezember 2020 

ablegen. 

Wenn Personen mit Jahrgang 2003 den Lernfahrausweis im 2021 erwerben, müssen sie ihn 

nicht mindestens zwölf Monate besitzen, um zur praktischen Führerprüfung zugelassen zu 

werden. Die praktische Führerprüfung dürfen sie ab ihrem 18. Geburtstag ablegen. 

Personen mit Jahrgang 2003, die den Lernfahrausweis erst 2022 oder später erwerben, 

müssen die zwölfmonatige Lernphase durchlaufen. 

Personen mit Jahrgang 2002 

Personen mit Jahrgang 2002 können den Lernfahrausweis der Kategorie B (Personenwagen) 

ab ihrem 18. Geburtstag erhalten. Wenn sie den Lernfahrausweis noch im 2020 erwerben, 

können sie im 2021 an die praktische Führerprüfung, auch wenn sie den Lernfahrausweis noch 

nicht während mindestens eines Jahres besitzen. Massgebend ist Artikel 151l Absatz 1 VZV, 

der am 1. Januar 2021 in Kraft tritt. 

Personen mit Jahrgang 2002 müssen den Lernfahrausweis noch im 2020 erwerben, falls sie 

keine Lernphase von zwölf Monaten durchlaufen wollen. 

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2019/191.pdf
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Die Prüfung der Basistheorie kann frühestens einen Monat vor dem 18. Geburtstag abgelegt 

werden 

Verwendung von ausländischen Führerausweise in der Schweiz (Art. 43 Abs. 1) 

Ausländische Führerausweise dürfen in der Schweiz nur von Personen verwendet werden, die 

das in dieser Verordnung von den schweizerischen Führern verlangte Mindestalter erreicht 

haben. Für unbegleitete Fahrten mit Motorwagen der Kategorie B gilt ein Mindestalter von 18 

Jahren. 

Evaluation der Änderungen betreffend das Mindestalter nach drei Jahren (Art 151m) 

Spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten der Bestimmungen zum Mindestalter von 17 Jahren für 

den Erwerb des Lernfahrausweises der Kategorie B oder BE evaluiert das UVEK die 

Auswirkungen dieser Bestimmungen. 

Es veröffentlicht die Ergebnisse der Evaluation und stellt dem Bundesrat Antrag für das weitere 

Vorgehen. 

 
 
Quelle: https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/fuehrerausweis-ausbildung/revision-

fuehrerausweisvorschriften.html 
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